
Gemeinde Ruppichteroth,  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 2.01/3 Schönenberg-Ost für den Bereich 
„Rettungswache Schönenberg“ 

  
Wesentliche Inhalte der von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
brachten Stellungnahmen  

 
Lfd.  
Nr. 

Eingaben-
steller 

Datum Wesentliche Inhalte der Anregungen Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
T1 Aggerverband 

 
Dr. Moshage 

11.12.19 – Die Stellungnahme vom 
01.04.2019 behält weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
 
Inhalte der Stellungnahme vom 
01.04.2019: 

– Das Plangebiet liegt im aktuellen 
Netzplan der Kläranlage Büchel. 

– Aus Sicht der Abwasserbehand-
lung sowie der Gewässerunter-
haltung und –entwicklung erge-
ben sich keine Bedenken.  

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T2 Bezirksregie-
rung Köln, 
Dezernat 51 – 
Landschaft / 
Fischerei 
 
Frau Ber-
thelmann 

19.12.19 – Ergänzend zur Stellungnahme 
vom 10.04.2019 zur 30. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes 
wird auf die im Umweltbericht 
zum FNP dargestellte und ge-
genüber den Angaben aus der 
frühzeitigen TÖB-Beteiligung flä-
chenmäßig verringerten Betrof-
fenheit laut FNP-Bilanz verwie-
sen. Diese aktuellen Angaben 
zum FNP stimmen darüber hin-
aus auch nicht mit den aktuellen 
vorgelegten Zahlen in der Be-
gründung zum B-Plan (S. 5) und 
im Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag (S. 11) überein. Es 
wird um Anpassung gebeten. 

– Grundsätzlich gilt es den Eingriff 
so gering wie möglich zu gestal-
ten, was insbesondere auch für 
diesen innerörtlich liegenden und 
lokal von Gehölzen bewachsen-
den Bereich gilt.  

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Er bezieht sich je-
doch nicht auf die Inhalte der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 2.01/3 Schönenberg-
Ost für den Bereich „Rettungs-
wache Schönenberg“ und kann 
daher im Rahmen dieses Verfah-
rens nicht behandelt werden. Es 
wird gesondert auf die 30. Flä-
chennutzungsplanänderung ver-
wiesen. 

 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T 3 Bezirksregie-
rung Köln, 
Dezernat 53 – 
Anlagenbe-
zogener Um-
weltschutz 
 
Herr Pleiß 
 

15.01.20 – Den Planunterlagen beigefügt ist 
eine schalltechnisches Gutachten 
(Bericht 190128 sgut-1 der Firma 
Graner + Partner vom 
28.01.2019), in dem sich aus-
schließlich mit der vorgesehenen 
Rettungswache auseinander ge-
setzt wird. Eine Berücksichtigung 
eventueller Lärmemissionen be-
ziehungsweise –immissionen 
durch den von der Bebauungs-
planänderung erfassten öffentli-
chen Parkplatz erfolgt darin nicht. 
Auch in den übrigen Planunterla-
gen wird auf den Lärm durch den 
Parkplatz nicht weiter eingegan-
gen. 

 
 
 
 
 
– Nach dem vorher genannten 

schalltechnischen Gutachten 
werden für den Betrieb der Ret-

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Es wird angemerkt, 
dass die öffentliche Stellplatzan-
lage, welche südwestlich der 
Rettungswache verortet wird, in 
Teilen schon heute vorhanden 
ist. Im Rahmen der Planung 
kommt es zu circa sieben neuen 
Stellplätzen innerhalb der be-
nannten Fläche. Die Stellplatzan-
lage wurde gemäß der 16. BIm-
schV bewertet. Bereits aufgrund 
der gegebenen Entfernung zum 
allgemeinen Wohngebiet sind die 
resultierenden Verkehrslärmim-
missionen zu vernachlässigen. 
Darüber hinaus wird angemerkt, 
dass in der Folge der Errichtung 
der Rettungswache, der Stra-
ßenverkehrslärm (B 478) für die 
Bebauung am Rosenweg zusätz-
lich reduziert wird.  
 

 
 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Ruppichteroth, 2. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 2.01/3 Schönenberg-Ost für den Bereich „Rettungswache 
Schönenberg“   

 
Lfd. 
Nr. 

Eingaben-
steller 

Datum Wesentliche Inhalte der vorge-
brachten Anregungen 

Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 

Seite 2 von 8 
 

 

tungswache Beurteilungspegel 
prognostiziert, die die berücksich-
tigten Immissionswerte am Tag 
um mindestens 16 dB(A) und in 
der Nacht um mindestens 15 
dB(A) unterschreiten. Weiterhin 
werde die Einhaltung der rechtli-
chen Vorgaben bezüglich maxi-
maler Pegel sowie bezüglich der 
Geräusche (Lärm) durch den 
Verkehr auf der B 478 prognosti-
ziert. Auch aus Gründen der 
Rechtssicherheit werde eine 
Überprüfung des schalltechni-
schen Gutachtens beziehungs-
weise der Planunterlagen zu den 
nachfolgenden Punkten ange-
regt: 

– Zu Nummer 3.4 (Immissions-
punkte im Gutachten) 
Von hier wird bezüglich der Er-
gebnisse des schalltechnischen 
Gutachtens vorausgesetzt, dass 
die unter 3.4 im Gutachten ge-
machten Angaben zu den be-
rücksichtigten Immissionsorten 
zutreffend sind und nicht zum 
Beispiel vorhandenen Bebau-
ungsplänen widersprechen. Beim 
Bezug auf den Flächennutzungs-
plan unter Nummer 4 Absatz 3 
des Gutachtens handelt es sich 
eventuell lediglich um einen 
Schreibfehler. 

– Aus dem Gutachten beigefügten 
Pegelkarten lässt sich aufgrund 
der eingeschränkten Darstellung 
nicht eindeutig entnehmen, ob 
nicht auch die im Bereich der 
Ausfahrt/ B 478 auf der gegen-
überliegenden Straßenseite be-
findliche Bebauung eventuell als 
Immissionsort zu berücksichtigen 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Das Gutachten wird 
redaktionell angepasst. Der Stel-
lungnahme wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Die gegenüber 
der Ausfahrt zur B 478 liegende 
Bebauung wird durch die Zu- und 
Abfahrt der Rettungswagen nicht 
maßgebend tangiert. Im Rahmen 
der weiteren Bearbeitung wurde 
für den engeren räumlichen Zu-
sammenhang entlang der B 478 
eine Nutzungskartierung erstellt.  
Die vorliegende Situation weist 
einen aus städtebaulicher Sicht 
zusammenhängenden dörflichen 
Charakter auf. Im direkten Um-
feld der Ein- und Ausfahrt der 
Rettungswache befinden sich 
neben Wohnnutzungen auch 
verschiedene Dienstleistungsbe-
triebe (zum Beispiel eine Zahn-
arztpraxis oder ein Friseursalon). 
Die vorliegende Situation ist da-
her als Mischgebiet zu kategori-
sieren. Die im Bereich der Ein- 
und Ausfahrt liegenden Immissi-
onswerte und Maximalpegel un-
terschreiten die Richtwerte für 
ein Mischgebiet. Eine ergänzen-
de Klarstellung wird in die Be-
gründung aufgenommen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
durch die Auf-
nahme einer er-
gänzenden Klar-
stellung in die 
Begründung zu 
folgen. 
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– In relativer Nähe zum Plangebiet 

beziehungsweise den berück-
sichtigten Immissionsorten befin-
den sich Gastronomiebetriebe 
(„Berghof“ und „Futterkrippe“) 
sowie der Pfarrsaal der Pfarrge-
meinde Sankt Maria Magdalena, 
so dass gegebenenfalls doch ei-
ne zu berücksichtigende Vorbe-
lastung vorliegt. Insbesondere 
durch die Gaststätte „Berghof“ 
sowie den Pfarrsaal ist nach den 
im Internet einsehbaren Informa-
tionen ein Betrieb mit einer grö-
ßeren Gästezahl und den damit 
verbundenen Lärmemissionen/-
immissionen nicht auszuschlie-
ßen. Das in Nummer 3.2.1 Ab-
satz 2 der TA-Lärm aufgeführte 
„6 dB(A)-Kriterium“ zur Irrelevanz 
findet unter bestimmten Voraus-
setzungen Verwendung bei der 
Regelfallprüfung für die Geneh-
migung einer Anlage. In Bauleit-
planverfahren ist die Anwendung 
dieses Irrelevanz-Kriteriums nach 
TA-Lärm allgemein zu rechtferti-
gen. 

 
– Zu Nummer 4 (Situationsbe-

schreibung) im Gutachten bezie-
hungsweise den entsprechenden 
Berechnungsansätzen 
Gemäß Nummer 1.2 der Bebau-
ungsplanbegründung besteht die 
Abstellmöglichkeit für fünf Ret-
tungsfahrzeuge. Gemäß Nummer 
4 des schalltechnischen Gutach-
tens ist derzeit offenbar von drei 
Rettungsfahrzeugen am Standort 
auszugehen. Stellt eine Berech-
nung für den Nachtzeitraum auf 
der Grundlage von nur einer 
Fahrzeugbewegung/Stunde dann 
tatsächlich den „worst-case“ auch 
im Hinblick auf die zukünftige 
Entwicklung dar? Für den Tag-
zeitraum wird zudem keine kon-
krete textliche Angabe zur be-
rücksichtigten Anzahl der Fahr-
bewegungen der Rettungsfahr-
zeuge gemacht. 
Offenbar wurde für die Berech-
nung zur Nachtzeit nur eine 
PKW-Bewegung/Stunde berück-
sichtigt. Entspricht dies der Reali-
tät insbesondere beim Schicht-
wechsel? 

– Unklar ist, warum bei der Ermitt-
lung der Maximalpegel für den 
gleichen Immissionsort unter-
schiedliche Emissionsquel-
len/Tätigkeiten für den Tag- be-

 
 
– Die hier angesprochenen Gast-

ronomiebetriebe liegen in einem 
Abstand von circa 150 Metern 
zum Vorhaben. Die Gaststätte 
„Berghof“ sowie der Pfarrsaal der 
Pfarrgemeinde Sankt Maria 
Magdalena liegen topografisch 
mehr als 20 Meter über dem Ni-
veau der Rettungswache, so 
dass hiervon keine weitere Vor-
belastung für die benachbarten 
Wohnhäuser zu erwarten ist. Die 
Gaststätte „Futterkrippe“ östlich 
des Vorhabens ist so ausgerich-
tet, dass die Eingangssituation 
zur B 478, also abgewandt von 
den zu betrachtenden Immissi-
onspunkten, liegt. Von der „Fut-
terkrippe“ ist kein relevanter 
Lärm zu erwarten.  
Das Irrelevanzkriterium ist somit 
erfüllt. 

 
 
 
 
 
 
 
– Die endgültige Anzahl der einzu-

setzenden Rettungsfahrzeuge ist 
im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens zur klären. Im 
vorliegenden Schallgutachten 
des Büros Graner + Partner In-
genieure wird gemäß des derzei-
tigen Rettungsdienstbedarfsplan 
von insgesamt 3 Rettungsfahr-
zeuge ausgegangen. Es wird je-
doch gesondert darauf hingewie-
sen, dass nicht jede Fahrzeug-
halle auch automatisch mit der 
Nutzbarkeit eines weiteren Fahr-
zeuges gleichzusetzen ist. Die 
zusätzlichen Hallen werden zum 
Beispiel auch zur Wartung sowie 
zur Reinigung genutzt, um einen 
reibungslosen Ablauf der Ret-
tungswache zu gewährleisten. 
Die Anzahl der Fahrzeughallen 
spiegelt eine Vorsorgeplanung 
wieder. Der angesprochene 
Schichtwechsel wird während 
des Tageszeitraums durchge-
führt. Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
 
– Die unterschiedlichen Emissi-

onsquellen resultieren aus den 
unterschiedlichen Abläufen der 
Rettungswache zur Tages- und 
Nachtzeit. So werden zum Bei-

 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
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ziehungsweise Nachtzeitraum 
berücksichtigt wurden. Würde 
man zum Beispiel für den Immis-
sionsort IP 2 zur Nachtzeit statt 
der Fahrgeräusche die Geräu-
sche vom Parkplatz berücksichti-
gen, ergäbe sich eine Über-
schreitung des maximal zulässi-
gen Pegels von 65 dB(A). Zudem 
finden sich zumindest textlich 
keine Angaben, welche Emissi-
onswerte jeweils konkret berück-
sichtigt wurden. 

– Unklar ist, was mit der in Num-
mer 7.3 der Bebauungsplanbe-
gründung aufgeführten optiona-
len zweiten Einfahrt- und Aus-
fahrtmöglichkeit gemeint ist und 
ob diese im schalltechnischen 
Gutachten gesondert zu berück-
sichtigen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Im Hinblick auf den Einsatz des 

Martinshorn beziehungsweise die 
daraus resultierenden Lärmim-
missionen wird sich in den Plan-
unterlagen im Wesentlichen auf 
das Urteil 3 C 1892/14.N des 
Hessischen Verwaltungsge-
richtshofes vom 11.06.2018 be-
zogen. Sie kommen zu dem Er-
gebnis, dass die mit dem Mar-
tinshorn verbundenen Lärmim-
missionen als sozialadäquat be-
urteilt werden können. Eine rech-
nerische Berücksichtigung im 
Schallgutachten erfolgt daher 
nicht. Da sich im vorher genann-
ten Urteil bezüglich der sozialen 
Adäquanz auch mit der Entfer-
nung zwischen Lärmquelle und 
Immissionsort auseinanderge-
setzt wurde, rege ich eine dies-
bezügliche Überprüfung ihrer 
Planbegründung an. 
 

– Weiterhin werde zur frühzeitigen 
Vermeidung eines Konfliktes mit 
der Nachbarschaft empfohlen, 
die in den Planunterlagen er-
wähnte Lichtsignalanlage zu er-
richten. Es wird drauf hingewie-

spiel die Fahrgeräusche des 
Parkplatzes im Zusammenhang 
mit dem Schichtwechsel am Tag 
betrachtet. Ein Schichtwechsel 
im Nachtzeitraum ist jedoch nicht 
gegeben.  

 
 
 
 
 
 
 
– Die unter der Nummer 7.3 be-

nannte optionale Ein- und Aus-
fahrtsmöglichkeit soll sicherstel-
len, dass ein Rettungswagen im 
Notfall auch über den angren-
zenden öffentlichen Parkplatz auf 
die B 478 fahren kann. Die 
Durchfahrt zum Parkplatz wird 
durch eine Schrankenanlage ge-
regelt. Diese Zufahrtsmöglich-
keit, soll jedoch nur von Ret-
tungswagen genutzt werden, 
sollte die eigentliche Zufahrt der 
Rettungswache zum Zeitpunkt 
eines Einsatzes blockiert sein. 
Da diese Zufahrtsmöglichkeit nur 
im Ausnahmefall benutzt werden 
soll um die rettungsdienstliche 
Versorgung sicherzustellen, ist 
eine Berücksichtigung im schall-
technischen Gutachten nicht 
notwendig.  

– Der gelegentliche (im Schnitt 
weniger als einmal pro Nacht) 
Einsatz des Martinhorns muss 
nach der Entscheidung des VGH 
Kassel vom 11.06.2018 (BauR 
2019, 95) als sozialadäquat hin-
genommen werden. Die benann-
ten Unterschiede sind bei der 
Beurteilung des Sachverhaltes 
ohne Bedeutung (Entfernung). 
Wesentlich ist die Erkenntnis des 
VGH, dass der Einsatz von Mar-
tinshörnern dazu dient, Men-
schenleben zu retten oder 
schwere gesundheitliche Schä-
den abzuwenden und „diesen 
überragenden Schutzgütern ge-
genüber … das Interesse, von 
Lärm … verschont zu werden, 
nicht schutzwürdig ist“ 
(a.a.O.,S.100). 

 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens wurde 
ein Erschließungskonzept durch 
das Ingenieurbüro Holzem & 
Hartmann erarbeitet, in dem die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 
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sen, dass die Einhaltung immis-
sionsschutzrechtlicher Vorschrif-
ten keine abschließende Abwä-
gung im Fall einer weiterhin be-
stehenden Konfliktsituation dar-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Zudem wird angeregt, dass sich 
innerhalb der Planunterlagen mit 
den Emissionen beziehungswei-
se Immissionen durch Beleuch-
tungseinrichtungen der Ret-
tungswache sowie der „Blaulich-
ter“  auseinander gesetzt wird. 

erforderlichen Erschließungs-
maßnahmen benannt und aufge-
zeigt wurden. Innerhalb der Be-
gründung zum Bebauungsplan 
ist aufgeführt, dass die Lichtsig-
nalanlage immissionsschutz-
rechtlich nicht erforderlich, sie 
jedoch Teil der Minderungs- und 
Vermeidungsmaßnahmen des 
Immissionsschutzes ist. Im Be-
bauungsplan sind keine Rege-
lungen außerhalb seines Gel-
tungsbereiches möglich. Insofern 
ist eine vertragliche Regelung 
auch nicht Teil des Bauleitplan-
verfahrens.  
Aus diesem Grunde bleibt die 
Möglichkeit der vertraglichen 
Regelung einem nachgeschalte-
ten Baugenehmigungsverfahren 
vorbehalten. 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Betrachtung 
der Emissionen beziehungswei-
se der Immissionen durch Be-
leuchtungseinrichtungen kann im 
Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens erfolgen. Eine dauer-
hafte Beleuchtung der Rettungs-
wache ist nicht vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T4 Bezirksregie-
rung Köln, 
Dezernat 54 - 
Gewässer-
schutz 
 
Herr Göbel 

19.11.19 – Gegen das geplante Vorhaben 
bestehen keine Bedenken. 

– entfällt.  

T5 Einzelhan-
delsverband 
Bonn – 
Rhein-Sieg - 
Euskirchen 
 
Herr Schaper 

21.11.19 – Gegen das geplante Vorhaben 
bestehen keine Bedenken. 
 

– entfällt.  
 
 
 

T6 Gemeinde 
Much 
 
Herr Maffei 

14.11.19 
 

– Gegen das geplante Vorhaben 
bestehen keine Bedenken. 

– entfällt.  

T7 Landesbe-
trieb Stra-
ßenbau NRW 
  
 
Herr 
Czymmeck 

25.11.19 – Auch mit dem erneuten Beteili-
gungsverfahren erhält die Stra-
ßenbauverwaltung keine weiter-
gehenden Informationen darüber, 
wie die Rettungswache an die 
B478 angeschlossen werden soll. 
Darum erfolgt der Hinweis auf die 
bereits am 18.03.2019 gefertigte 
Stellungnahme. Die darin aufge-
listeten Hinweise und Forderun-
gen behalten in vollem Umfang 
ihre Gültigkeit. 
 
Inhalte der Stellungnahme: 

– Das Plangebiet grenzt im Süd-
Osten an den Abschnitt 9 der 
Bundesstraße B 478, Ortsdurch-

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Die Genehmigung 
erfolgt im Rahmen des Bauan-
trages durch die Beteiligung des 
Landesbetriebes durch die Bau-
genehmigungsbehörde des Krei-
ses. Vor Einreichung des Bauan-
trages, wird die Planung mit dem 
Landesbetrieb abgestimmt. Die 
Stellungnahme der Fachbehörde 
wird in diesem Zusammenhang 
vorgelegt.  

Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
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fahrt, an. Hierdurch sind wesent-
liche Belange der Straßenbau-
verwaltung betroffen. Es beste-
hen grundsätzlich allerdings kei-
ne Bedenken gegen das Vorha-
ben. 

– Es wird um Übermittlung einer 
prüffähigen Erschließungspla-
nung gebeten. 

T8 Landschafts-
verband 
Rheinland - 
Immobilien-
management 
 
Herr Ludes 

13.12.19 – Gegen das geplante Vorhaben 
bestehen keine Bedenken. 

– Die Stellungnahme gelte nicht für 
das Rheinische Amt für Denk-
malpflege in Pulheim und das 
Rheinische Amt für Bodendenk-
malpflege in Bonn. Es wird darum 
gebeten, diese Stellungnahmen 
separat einzuholen.  

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 

T9 Landwirt-
schaftskam-
mer Nord-
rhein-
Westfalen 
 
Herr Timmer 
 

16.12.19 – Grundsätzlich keine Bedenken. 
– Er wird darauf hingewiesen, dass 

nach Meinung der Landwirt-
schaftskammer aufgrund der 
Zielsetzung in § 1 BNatSchG kein 
weiterer Kompensationsbedarf 
für einen Eingriff in das Schutzgut 
Boden erforderlich ist. So wird in 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG aus-
drücklich der Erhalt des Bodens 
und seiner Funktion im Natur-
haushalt zum Gesetzeswerk er-
hoben und findet in allen ein-
schlägigen Verfahren zur Be-
rechnung des Ausgleichs- und 
Kompensationsbedarfs Berück-
sichtigung. Für eine zusätzliche 
Kompensation des Eingriffs in 
das Schutzgut Boden fehlt u.E. 
die Rechtsgrundlage. 

– Für die Berechnung des Kom-
pensationsflächenbedarfs wird 
die Anwendung der „Nummeri-
schen Bewertung von Biotopen 
für die Eingriffsregelung in NRW, 
2008“ des Landesamtes für Na-
tur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) als anerkanntes 
Verfahren nach dem aktuellen 
Stand, angeregt. Dies bestätigt 
auch der Einführungserlass zum 
Landschaftsgesetz für Eingriffe 
durch Straßenbauvorhaben (E-
LES). 

– Es wird davon ausgegangen, 
dass aufgrund der Planung keine 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 
für Kompensations- und Aus-
gleichsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. Ansonsten 
behalten wir uns eine erneute 
Stellungnahme vor. 

 
– Aufgrund der besonderen Be-

deutung der Böden im Natur-
haushalt und der regelmäßigen 
Betroffenheit im Einzelfall wer-
den für Eingriffe in das Bodenpo-
tenzial besondere Ausgleichsfor-
derungen notwendig, die die Be-
wertungsverfahren für Biotopein-
griffe unvollständig berücksichti-
gen. Grundlage für den besonde-
ren Bodenschutz sind die §§ 14 
und 15 Bundesnaturschutzge-
setz in Verbindung mit Bundes-
bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
sowie dem Landesbodenschutz-
gesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (LBodSchG). 

 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Der Ausgleich für 
Biotope und Boden erfolgt i.d.R. 
komplementär, d.h. das geson-
derte Flächen nur für den Aus-
gleich der Bodenfunktionen nicht 
ausgewiesen werden. Bei der 
Planung von Ausgleichsmaß-
nahmen wird eine nachhaltige 
Zusammenarbeit zwischen 
Landwirtschaft und Naturschutz 
angestrebt. 

 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Es werden keine 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in Anspruch genommen. 

 

 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T10 NABU 
 
 
Herr Rauer 
 

18.12.19 – Auch wenn keine Planungsrele-
vanten Vogelarten im Planungs-
gebiet betroffen sind, sollte zum 
Schutz der einheimischen Vogel-
arten die zeitliche Beschränkung 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Ein entsprechender 
Hinweis zum Schutz der einhei-
mischen Vogelarten ist bereits in 
den Unterlagen enthalten. Der 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men.  
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– 01. Oktober – 28./29.Februar- 
für das Entfernen und Roden von 
Gehölzen beachtet werden. 

– Wiederanpflanzungen von Ge-
hölzen und Sträuchern sollten mit 
einheimischen Arten, eine Neu-
begrünung mit regionalem Saat-
gut durchgeführt werden. 

– Im Zeichen des Klimaschutzver-
sehens sollten die Gebäude mit 
Fassaden- und Dachbegrünung 
versehen werden, auch sollte der 
Einsatz und Nutzung von erneu-
erbarer Energie erbracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Unter der Beachtung der oben 

aufgeführten Anmerkungen er-
hebt der NABU Rhein-Sieg zu o. 
A. Planungen keine Bedenken. 

Stellungnahme wurde insoweit 
bereits gefolgt. 
 

– Ein entsprechender Hinweis ist 
innerhalb der Planunterlagen 
enthalten. Der Stellungnahme 
wurde insoweit bereits gefolgt. 

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Beim vorliegenden 
Bebauungsplan handelt es sich 
um einen Angebotsplan, auf-
grund einer möglichen Flexibilität 
bei der Ausführung der Planung 
gibt es keine Festsetzung zur 
Dach- beziehungsweise Fassa-
denbegrünung. Eine Begrünung 
des Gebäudes ist jedoch grund-
sätzlich möglich und kann im 
Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens berücksichtigt wer-
den. Dies gilt auch für den Ein-
satz von erneuerbarer Energien.  

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T11 Rhein-Sieg-
Kreis 
Fachbereich 
01.3 – Refe-
rat Wirt-
schaftsförde-
rung und 
Strategische 
Kreisentwick-
lung 
 
Frau/Herr 
Trompertz 

13.12.19 Anpassung an den Klimawandel 
– Bei der Entwässerungsplanung 

sollten aufgrund der Topographie 
des Plangebietes Starkregener-
eignisse besonders beachtet 
werden. Starkregenereignisse 
können unabhängig von Fließ-
gewässern zu lokalen Überflu-
tungen führen. Im Plangebiet 
kann dieses Problem durch die 
Muldenlage sowie größere zu-
sammenhängende versiegelte 
Flächen entschärft  werden. Der 
tiefste Punkt liegt vor Planumset-
zung im Bereich der Verkehrsflä-
che südlich des Gebäudes. 

– Es wird empfohlen, bei der Pla-
nung der Geländehöhen sowie 
Modellierung der Verkehrsflächen 
auf die Möglichkeit der schadlo-
sen, oberflächigen Abführung von 
Starkregen (Notwasserwege) zu 
achten. In Fließrichtung unterhalb 
liegende Grundstücke und Bau-
werke sollen dabei nicht negativ 
beeinträchtigt werden. 

– Die Anlage eines Gründachs 
kann den Spitzenabfluss deutlich 
mindern. Zusätzlich besitzt die-
ses eine Kühlfunktion in Hitzepe-
rioden. 
 

 
– Aufgrund der umgebenden Sied-

lungsstruktur sowie eines Kalt-
luftzustroms aus östlicher Rich-
tung stellt die Planumsetzung 
keine nennenswerte Verschlech-

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Eine Berücksichti-
gung kann im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens erfol-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Eine Berücksichti-
gung kann im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens erfol-
gen. 

 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Es wird angemerkt, 
dass eine Begrünung des Ge-
bäudes grundsätzlich möglich ist 
und im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens berücksich-
tigt werden kann.  

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 

 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
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terung der thermischen Situation 
während Hitzeperioden dar. 

T12 Rhein-Sieg-
netz 
 
Herr 
Wazinski/  
Dr. Kusserow 

26.11.19 – Keine Bedenken. 
 

– entfällt.  

 
Stand: 27.02.2020  


